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VAndrae/Pohle

Vorwort

Mit der Verordnung (EU) 2024/1689 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für
künstliche Intelligenz (KI-Verordnung, „AI Act“) hat die Europäische Union einen
weltweit beachteten Rechtsrahmen für die Entwicklung, das Inverkehrbringen, die
Inbetriebnahme und die Verwendung von KI-Systemen geschaffen, der nicht nur
EU-weit einheitlich technologische Innovationen steuern, sondern zugleich in diesem
Zusammenhang den Grundrechten der EU Grundrechtcharta und zentralen demokrati-
schen Prinzipen Geltung verschaffen sowie die Sicherheit von und das Vertrauen in
künstliche Intelligenz gewährleisten soll. Die Verordnung stellt weltweit einen ersten
umfassenden Regulierungsansatz für künstliche Intelligenz dar und markiert so einen
Meilenstein im europäischen sowie internationalen Recht. Die Herausforderung besteht
jedoch nicht nur in der Breite und Neuartigkeit dieses Instruments, sondern auch in
seiner besonderen Form: Hierbei handelt es sich um eine horizontale Regulierung, die
künstliche Intelligenz nicht nur als Werkzeug, sondern als Produkt einordnet und damit
eine enge Verzahnung mit einer Vielzahl bestehender Rechtsordnungen herstellt – vom
Produktsicherheitsrecht über die Datenschutz-Grundverordnung bis hin zu den Rechts-
akten der digitalen Agenda der Europäischen Union. Das Ineinandergreifen unter-
schiedlicher Regulierungen resultiert in erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten, die
eine Kommentierung erfordern und dabei den Blick stets über die unmittelbare Norm
hinaus weitet. Zudem vollzieht sich die Entwicklung nicht linear, sondern steht in einem
ständigen Wechselspiel mit parallel laufenden Reformprozessen in anderen Rechtsbe-
reichen. Im Rahmen von Überprüfungen, wie sie im Digital Markets Act oder anderen
Instrumenten vorgesehen sind, werden etwaige Änderungen vorgenommen, die sich
direkt oder mittelbar auf den Rechtsrahmen für KI-Systeme und -Modelle der KI-Ver-
ordnung auswirken können. Dieses regulatorische „Ping-Pong“ veranschaulicht die
Notwendigkeit einer kontinuierlichen Adaption des Rechts an die sich rapide entwi-
ckelnde Technologie.

Die KI-Verordnung ist am 1.August 2024 in Kraft getreten, jedoch wird ihre vollständige
Anwendung überwiegend ab dem 2.August 2026 erfolgen. Eine Vielzahl von Unterneh-
men, Organisationen und Behörden hat bereits damit begonnen, sich mit der Fülle der
Anforderungen zu beschäftigen. Die praktische Umsetzung wird jedoch durch die Tat-
sache erschwert, dass viele zentrale Anforderungen der KI-Verordnung erst durch
delegierte Rechtsakte, Leitlinien und harmonisierte Normen konkretisiert werden, die
sukzessive erlassen und daher zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht vollständig
vorliegen werden. Mit dem von der Kommission angestoßenen „Omnibus“-Verfahren,
das auch die KI-Verordnung umfasst, soll zwar eine Vereinfachung und bessere Abstim-
mung mit angrenzenden Rechtsakten im Daten- und Cyberbereich erreicht werden, für
die Praxis bedeutet dies aber zugleich, dass zusätzliche Anpassungen und Folgeände-
rungen ins Auge zu fassen sind. Die Adressaten der KI-Verordnung sind folglich ange-
halten, bereits jetzt mit der Vorbereitung zu beginnen, obwohl das vollständige Bild
noch nicht vorliegt. Dies resultiert in einer erheblichen Rechtsunsicherheit und verdeut-
licht zugleich die Notwendigkeit einer fortlaufend aktualisierten Kommentierung. Es
kristallisiert sich bereits heraus, dass eine zweite Auflage des Kommentars in absehba-
rer Zeit erforderlich sein wird, um die kontinuierlichen Konkretisierungen, Anpassun-
gen undVereinfachungen zu integrieren.

Auf nationaler Ebene sind flankierende gesetzgeberische und institutionelle Maßnah-
men von essentieller Bedeutung. In Deutschland betrifft dies etwa das geplante natio-
nale KI-Gesetz, das der Bundesnetzagentur Überwachungsbefugnisse in hochsensiblen
Bereichen wie der Strafverfolgung, dem Grenzmanagement, der Justiz und der Demo-
kratie übertragen soll. Verzögerungen in den nationalen Gesetzgebungsverfahren
könnten die Diskussion darüber befördern, ob verschiedenen Anforderungen der
KI-Verordnung vorübergehend ausgesetzt werden müssen, was die Unsicherheit für
betroffene Institutionen undMarktteilnehmer zusätzlich erhöht.



VI

Vorwort

Die Regulierungsherausforderungen erfahren eine weitere Verschärfung durch die im-
mense Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung. Generative KI, agentische
Systeme sowie neuartige Formen autonomer KI-Agenten geben Anlass zu einer Viel-
zahl von Fragestellungen, die sowohl technischer als auch grundsätzliche Natur sind. Es
gilt, ethische Leitplanken zu definieren, die eine hinreichende Verantwortlichkeit ge-
währleisten. Zudem ist zu untersuchen, inwieweit eine Rechtssubjektivität solcher Sys-
teme perspektivisch denkbar ist. Gesetzesrecht kann an dieser Stelle lediglich einen
Rahmen schaffen, während bewusst viele Fragen offenbleiben, die alsdann dynamisch
durch die Rechts- bzw. Rechtsanwendungspraxis zu lösen sind.

Diese Dynamikwird durch die begriffliche undmethodische Zersplitterung der Regulie-
rung auf EU-Ebene verstärkt. Fragt man fünf Experten nach einer Definition von „KI-
Regulierung“ oder „KI-Risiko“, so erhält man erfahrungsgemäß zehn unterschiedliche
Antworten. Diese Uneinheitlichkeit der Terminologie erweist sich zunehmend als Hin-
dernis für Sicherheit, Vertrauen und Koordination. Auf globaler Ebene tragen zudem
divergierende Rechtsordnungen unter demselben Etikett „KI-Regulierung“ völlig un-
terschiedliche Konzepte, die weniger Sicherheitsaspekt der Entwicklung bzw. Nutzung
von künstlicher Intelligenz als vielmehr Inhalte regulieren. Diese Diversität erzeugt ein
potenziell gefährliches falsches Sicherheitsgefühl und erschwert die internationale An-
schlussfähigkeit. Auch in Projekten und Organisationen manifestiert sich die fehlende
gemeinsame Sprache in spezifischen Schwierigkeiten. In der Fachsprache der Ingeni-
eure wird dies als Interpretierbarkeit bezeichnet, aus der Perspektive der Juristen als
Erklärbarkeit und seitens der Regulierungsbehörden als Transparenzpflichten. Die Eta-
blierung eines gemeinsamen Vokabulars ist demnach nicht nur ein politisches Ideal,
sondern auch ein praktisches Governance-Instrument, welches die Zusammenarbeit,
Verantwortlichkeit und das Vertrauen von Investoren ermöglicht. Der vorliegende Kom-
mentar hat das Ziel, einen Beitrag zu diesem Themengebiet zu leisten. Es ist von
essentieller Bedeutung, dass die Analyse der vorliegenden KI-Regulierung mit äußers-
ter Sorgfalt erfolgt. Dazuwill der vorliegende Kommentar einen Betrag leisten.

Die empirische Evidenz zeigt, dass zahlreiche Organisationen die Implementierung der
KI-Verordnung fehlerhaft interpretieren und diese als eine modifizierte Datenschutz-
Grundverordnung betrachten. Häufig werden externe Kanzleien mandatiert, Software-
lösungen eingekauft und einmalige Audits durchgeführt, während die betriebliche
Realität weitgehend ausgeblendet bleibt. Es sei darauf hingewiesen, dass rechtskon-
forme Klassifikationen kein technisches Verständnis ersetzen können. Zudem werden
sich kontinuierlich verändernde Systeme nicht durch punktuelle Bewertungen adäquat
abbilden lassen. Schließlich kann die Auslagerung der Compliance ausschließlich an
externe Berater zu gefährlichen Abhängigkeiten führen. Für eine nachhaltige Umset-
zung sind interne technische und organisatorische Fähigkeiten erforderlich, Prozesse
zur kontinuierlichen Risikobewertung sowie Strategien für den Umgang mit dynamisch
lernenden Systemen. Institutionen, die diesen Weg einschlagen, erkennen in der
KI-Verordnung nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern auch einen Katalysator für
die Entwicklung organisationaler KI-Reife.

Der vorliegende Kommentar zielt darauf ab, Praktikern und Wissenschaftlern gleicher-
maßen eine verlässliche Orientierung zu bieten. Die Publikation richtet sich nicht aus-
schließlich an Juristinnen und Juristen, sondern ebenso an Entwickler, Compliance-
Verantwortliche, Aufsichtsbehörden und alle weiteren Akteure, die mit der Umsetzung
der neuen Vorgaben befasst sind. Der Leitgedanke der Kommentierung ist die Praxis-
nähe. Anstelle einer rein dogmatischen Auslegung werden die Regelungen im Lichte
konkreter Anwendungsfragen erläutert. Dies geschieht durch Beispiele, Praxishinweise
und Bezüge zu angrenzenden Rechtsakten. Ein besonderes Gewicht liegt auf der inter-
disziplinären Ausrichtung des Werkes. Die Autorenschaft zeichnet sich durch eine
ausgeprägte Expertise in den Rechtswissenschaften aus und vereint diese mit techni-
schem, ethischem sowie regulatorischem Fachwissen. Dieser Ansatz berücksichtigt die
Tatsache, dass die Regulierung von KI nur durch das Zusammenwirken unterschied-
licher Disziplinen verstanden und umgesetzt werden kann. Der Kommentar legt daher
Wert auf klare Sprache und Verständlichkeit, die über die Grenzen der juristischen
Fachwelt hinausreicht. Die Gliederung orientiert sich am Aufbau der Verordnung. Die
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Erläuterung einzelner Bestimmungen erfolgt in ihrem systematischen Zusammenhang,
unter besonderer Berücksichtigung europarechtlicher Grundlagen, nationaler Umset-
zungserfordernisse sowie praktischer Vollzugsfragen. Das Werk hat die Intention, abs-
trakte Normen in handhabbareMaßstäbe für die Praxis zu übersetzen.

Unser besonderer Dank gebührt allen Mitwirkenden, die durch ihre engagierte Mitar-
beit die zeitnahe Erstellung dieses Kommentars erst ermöglicht haben, nicht zuletzt
Frau Carolyn Buckmayer und Frau Luisa Krings für ihre wertvolle Unterstützung bei der
redaktionellen Bearbeitung der Autorenbeiträge. Darüber hinaus möchten wir dem
Verlag unserenDank aussprechen, der unswährend des gesamten Prozessesmit profes-
sioneller Unterstützung begleitet hat. Der vorliegende Kommentar leistet einen Beitrag
zur Erschließung der Herausforderungen und Chancen des neuen europäischen
KI-Rechtsrahmens, indem er diese fundiert und praxisorientiert behandelt. Dass eine
Kommentierung, die den Stand von Gesetzgebung und juristischer Diskussion zum
30. Juni 2025 berücksichtigt, dabei stets nur eine Momentaufnahme sein kann, liegt in
der Natur der Sache. Weder der Rechtsrahmen noch die Technologie stehen still. Schon
jetzt ist absehbar, dass weitere Anpassungen, eine zweite Auflage und ein anhaltender
Dialog zwischen Recht, Technik und Praxis notwendig seinwerden.

Berlin, im September 2025 Die Herausgeber
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